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§ 5 NO PGV Priifbericht und
Prufplakette

NO PGV - NO Pflanzenschutzgeratelberprifungsverordnung
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(1) Anlasslich jeder Uberprifung eines Pflanzenschutzgerites ist von der autorisierten Werkstitte ein Prifbericht in
zweifacher Ausfertigung auszustellen und von der autorisierten Werkstatte sowie von der Person, in deren Eigentum
oder Verfugungsberechtigung sich das Pflanzenschutzgerat befindet, zu unterfertigen. Ein Exemplar des Prifberichtes
ist dieser Person nachweislich auszufolgen, ein Exemplar verbleibt bei der Werkstatte und ist von dieser mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Der Prifbericht hat insbesondere zu enthalten:

1. Name, Anschrift und Registernummer der autorisierten Werkstétte, welche die Uberpriifung durchgefiihrt hat,
2. Name und Anschrift des Eigentimers bzw. der Eigentimerin des Pflanzenschutzgerates,

3. Pflanzenschutzgeratedaten (Hersteller, Gerateart und -typ, Baujahr, Maschinennummer),

4. Bezugnahme auf die Prifanleitung der Anlage 1,

5. allféllige Mangelbeschreibung und Auflistung der am Gerat durchzufihrenden Reparaturen,

6. zusammenfassende Feststellung, ob das Pflanzenschutzgerat den Anforderungen zur Gewahrleistung eine
ordnungsgemalien Gebrauchs entspricht,

7. Nummer der Priifplakette (nur bei positivem Ergebnis der Uberpriifung),
8. Datum der Uberpriifung und

9. Name und Unterschrift des Pruforganes sowie der Person, in deren Eigentum oder Verfligungsberechtigung sich

das Pflanzenschutzgerat befindet.

(2) Uberpriifte Pflanzenschutzgerate sind bei positivem Priifergebnis von der autorisierten Werkstitte an einer
geeigneten Stelle des Pflanzenschutzgerats mit einer Prifplakette (Abs. 3) zu kennzeichnen. Die Plakette ist an dem
Pflanzenschutzgerat deutlich sichtbar, unverwischbar und untrennbar anzubringen. Sie ist von der autorisierten
Werkstatte durch Lochung bei jenem Kalendermonat und -jahr, in dem die nichste Uberprifung des
Pflanzenschutzgerates spatestens erforderlich ist, zu entwerten.

(3) Die Prufplakette ist im Format DIN-A7 (74 mm x 105 mm) nach dem Muster der Anlage 2 auszuflihren. Sie hat aus
einer lichtechten, wetterfesten, widerstandsfahigen und am Gerdt gut haftenden Folie zu bestehen, die ein
zerstérungsfreies Wiederabldsen der Plakette unmoglich macht. Sie hat gut lesbar und unverwischbar mit einer
fortlaufenden Nummer und der Registernummer der autorisierten Werkstatte versehen zu sein.

(4) Bei Uberprifungen mit negativem Priifergebnis darf weder eine neue Priifplakette entwertet werden, noch eine
solche am Uberpriften Pflanzenschutzgerdt angebracht werden. Es ist lediglich ein Priufbericht gemald Abs. 1
auszustellen.

(5) Die Prufplakette wird mit Ablauf des Ubernachsten Kalendermonats, das auf ihr gekennzeichnet ist, ungultig.

(6) Ab dem 27. November 2016 durfen prufpflichtige Pflanzenschutzgerate nur verwendet werden, wenn sie mit einer
glltigen Prufplakette versehen sind. Ausgenommen davon sind Neugerate bis funf Jahre nach dem Kauf (§ 3 Abs. 3).

(7) Auf Antrag ist von der ausstellenden autorisierten Werkstatte eine unkenntlich gewordene Prifplakette zu
erneuern bzw. eine Kopie des Priifberichtes auszufolgen. Verflgt die ausstellende Werkstatte nicht mehr Gber eine
entsprechende Autorisierung, ist der Antrag bei der Landesregierung einzubringen.

(8) Die Kosten der Prufplakette sind nach dem tatsachlichen Aufwand zu verrechnen.

In Kraft seit 31.12.2014 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/noe_pgv/paragraf/3

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 5 NÖ PGV Prüfbericht und Prüfplakette
	NÖ PGV - NÖ Pflanzenschutzgeräteüberprüfungsverordnung


